
Infrastruktur 
Förderung



Mit der Novellierung des Gesetzes über den Öffent-
lichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen 
(ÖPNVG NRW) zum 1. Januar 2008 wurde die Förde-
rung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
neu geordnet. Von den Bezirksregierungen Münster,  
Arnsberg und Detmold hat der Zweckverband Nah-
verkehr Westfalen-Lippe (NWL) die Aufgabe der 
ÖPNV- Infrastrukturförderung übernommen. Dadurch 
wird der NWL als Aufgabenträger in die Lage ver-
setzt, die Entwicklung des Nahverkehrs im westfäli-
schen Raum ganzheitlich und nachhaltig zu fördern. 
Durch die Verzahnung von Planung, Förderung von 
Infrastruktur und SPNV-Betrieb entstand die Chance, 
erstmals aus der kommunalen Struktur heraus eine 
einheitliche Nahverkehrsstrategie zu entwickeln. Ein 
Schwerpunkt dieser Strategie ist die Förderung von 
ÖPNV-Investitionen in die Infrastruktur, die in den 
§§ 12 und 13 des ÖPNVG geregelt ist. Die Abteilung 
ÖPNV-Infrastrukturförderung hat ihren Sitz in der 
Geschäftsstelle Münster.

Einleitung

Bushaltestelle in Siegen



Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) stellt pro 
Jahr für die Förderung von ÖPNV-Investitions-
maßnahmen eine pauschalierte Zuwendung in 
Höhe von 150 Mio. Euro zur Verfügung. Davon 
erhält der NWL derzeit 16,8 Mio. Euro jährlich. 

Die Aufgabenträger des ÖPNV – also Kreise, Gemein-
den, öffentliche und private Verkehrsunternehmen 
sowie bundeseigene und nicht bundeseigene 
Eisenbahnunternehmen – können Fördermittel für 
Investitionsmaßnahmen beim NWL beantragen.

Förderfähig sind u. a.:
  Neubau und Ausbau von Verkehrswegen der 
Straßenbahnen, Hoch- und Untergrundbahnen, 
Bahnen besonderer Bauart und Eisenbahnen, 

  Infrastrukturmaßnahmen zur Beschleunigung des 
Betriebsablaufs und zur Anschlusssicherung,

  ortsfeste Verkehrsleit- und Informationssysteme 
für den ÖPNV,

  Neu- und Ausbau von Zentralen Omnibusbahn-
höfen (ZOB),

  Neu- und Ausbau von Park-and-ride-/Bike-and-
ride-Anlagen,

  Haltestelleneinrichtungen,
  Infrastrukturmaßnahmen im Zusammenhang mit 
der Einführung des Elektronischen Fahrgeldmana- 
gements und des Digitalfunks,

  Modernisierung und Erneuerung der ÖPNV-Infra-
struktur und

  Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit an Bahn-
höfen und Haltestellen (z. B. Videoüberwachung).

Die Verbandsversammlung des NWL kann Förder-
schwerpunkte (wie z. B. Ausbau Stadtbahn, Reaktivie-
rung von SPNV-Strecken, E-Ticket, Umfeldvorhaben 
MOF 2, Anschlusssicherung Bus/Schiene) festlegen.

Voraussetzungen
Die einzelnen Voraussetzungen für die Zuwendungs-
fähigkeit sowie mögliche Förderobergrenzen können 
der Förderrichtlinie NWL entnommen werden. Diese 
finden Sie im Internet unter www.nwl-info.de.

Der Fördersatz beträgt in der Regel 75 % der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben.

Förderung nach § 12 ÖPNVG NRW

Umsteigeanlage in Bielefeld-Sieker 



Termine
Die Anmeldung von Fördermaßnahmen kann 5 Jahre 
im Voraus, spätestens jedoch zum 31. Januar des dem 
vorgesehenen Baubeginn vorausgehenden Jahres 
beim NWL erfolgen.

Anmelde-/Antragsverfahren
Die zur Förderung angemeldeten Vorhaben werden 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziel-
len Mittel durch Beschluss der Verbandsversammlung 
NWL in das ÖPNV-Förderprogramm des NWL auf-
genommen. Anschließend unterrichtet der NWL die 
Antragsteller über die Aufnahme in das Förderpro-
gramm (Einplanungsmitteilung).

Mit der Aufnahme können Zuwendungen für die 
Vorhaben gewährt werden. Hierfür sind die Antrags-
unterlagen zweifach beim NWL einzureichen. Dies 

sollte bis zum 31. Dezember des dem vorgesehenen 
Baubeginn vorausgehenden Jahres geschehen.

Der NWL prüft die Antragsunterlagen und erstellt 
hierzu einen Prüfvermerk. Nach vorheriger Anhörung 
(gem. § 28 Abs. Verwaltungsverfahrensgesetz NRW) 
erteilt der NWL dem Antragsteller den Zuwendungs-
bescheid.

Spätestens 6 Monate nach Fertigstellung der Maß-
nahme ist ein Verwendungsnachweis vorzulegen.

Weitere Informationen
Die zu verwendenden Formulare sowie die Kontakt-
daten Ihres zuständigen Ansprechpartners finden Sie 
im Internet unter 
www.nwl-info.de/Infrastrukturförderung.

Fahrradparkhaus am Bahnhof Emsdetten Überdachung Treppenabgang am Bahnhof Emsdetten 



Förderung nach § 13 ÖPNVG NRW

Der § 13 des ÖPNVG NRW regelt die „Investitions-
maßnahmen im besonderen Landesinteresse“. Dabei 
gewährt das Land Mittel aus dem Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz (GVFG), dem Entflechtungsge-
setz (EntflechtG) sowie dem Regionalisierungsgesetz 
des Bundes.

Zu den Investitionsmaßnahmen im besonderen Lan-
desinteresse gehören Vorhaben wie:

  ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen des GVFG-Bundes-
programmes,

 SPNV-Infrastrukturmaßnahmen an Großbahnhöfen,
  Investitionsmaßnahmen, durch die neue Technolo-
gien im ÖPNV erprobt werden und

  Investitionsmaßnahmen, für die das besondere 
Landesinteresse im Einzelfall vom für das Verkehrs-
wesen zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit dem Verkehrsausschuss des Landes festgestellt 
wurde (z. B. Maßnahmen der Bahnhofsmodernisie-
rungsoffensive 2).

Der Fördersatz beträgt in der Regel 85 % der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben.

Voraussetzung für eine Zuwendung nach § 13 ÖPNVG  
NRW ist, dass

  bei Infrastrukturmaßnahmen die Zielsetzung des § 8 
Personenbeförderungsgesetz beachtet worden ist,

  die Vorgaben des § 3 GVFG erfüllt sind,
  bei Verkehrswegen eine standardisierte Bewertung 
durchgeführt worden ist, wenn die zuwendungsfä-
higen Ausgaben 25 Mio. Euro überschreiten oder 
bei zuwendungsfähigen Ausgaben bis 25 Mio. Euro 
das zuständige Ministerium eine standardisierte 
Bewertung gefordert hat,

  beim Neubau oder streckenbezogenen Ausbau 
von Schienenwegen mit zuwendungsfähigen 
Ausgaben von mehr als 3 Mio. Euro die Maßnahme 
als indisponibles Vorhaben oder als Vorhaben der 
Stufe 1 Bestandteil des Verkehrsinfrastrukturpla-
nes – Teil Schiene – und Bestandteil des ÖPNV-
Infrastrukturplanes ist,

  die zweckentsprechende Nutzung sichergestellt ist,
  das Vorhaben im jährlichen Förderprogramm ent-
halten ist,

  bei ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen uneingeschränk-
tes Baurecht besteht.

Zentraler Omnibusbahnhof in Bergkamen



Das Förderprogramm wird zwischen der Verbands-
versammlung des NWL und dem Verkehrsministerium 
NRW vorabgestimmt, ehe der Verkehrsausschuss des 
Landtages NRW darüber beschließt.

Nach Beschluss des ÖPNV-Förderprogrammes unter-
richtet der NWL die Antragsteller über die Aufnahme 
(Einplanungsmitteilung).

Mit der Aufnahme in das Förderprogramm können 
Zuwendungen für die Vorhaben gewährt werden. 
Hierfür sind die Antragsunterlagen zweifach beim 
NWL einzureichen. Dies sollte bis zum 31. Dezember 
des dem vorgesehenen Baubeginn vorausgehenden 
Jahres geschehen.

Der NWL prüft die Antragsunterlagen und erstellt 
hierzu einen Prüfvermerk. Nach vorheriger Anhörung 
(gem. § 28 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW) 
erteilt der NWL dem Antragsteller den Zuwendungs-
bescheid. 

Spätestens 6 Monate nach Fertigstellung der Maß-
nahme ist ein Verwendungsnachweis vorzulegen.

Die Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner finden Sie 
im Internet unter: 
www.nwl-info.de/Infrastrukturförderung

Park-and-ride-Anlage am Bahnhof Nottuln-Appelhülsen



Bahnhofsmodernisierungsoffensive 2 

Als Vertragspartner haben das Land NRW, die Deut-
sche Bahn AG sowie die Aufgabenträger für den schie-
nengebundenen öffentlichen Personennahverkehr 
sich gemeinsam entschlossen, im Anschluss an die 
Bahnhofsmodernisierungsoffensive 1 weitere Bahn-  
hofs projekte durchzuführen. 

Das gemeinsame Ziel ist die Verbesserung der Nut-
zung der öffentlichen Personennahverkehre in Nord-
rhein-Westfalen, insbesondere für mobilitätseinge-
schränkte Personen.

Der Projektumfang wurde in 2008 abgestimmt, der 
Rahmenvertrag der Bahnhofsmodernisierungsoffen-
sive 2 (MOF 2) wurde von den Vertragspartnern am 
12.12.2008 unterzeichnet. 

Vereinbart ist, die Projekte bis spätestens zum 
31.12.2013 (Leistungsphase 5, Beginn der Ausfüh-
rungsplanung) zu beginnen. Die Durchführung wird 

sich, je nach Größe und Umfang der einzelnen Bau-
maßnahmen, ggf. bis 2014/2015 erstrecken.

In NRW wurden 108 Verkehrsstationen in die Projekt-
liste aufgenommen. Für den Bereich des NWL sind  
49 Verkehrsstationen zum Umbau vorgesehen. Wei-
tere Projekte, die in der „Absichtserklärung“ aufge-
nommen sind, sollen ebenfalls zeitnah geplant und 
durchgeführt werden. 

Die Projekte werden von der DB Station & Service AG 
durchgeführt. Die Planung und Abgrenzung zu den 
ergänzenden Maßnahmen nach § 12 ÖPNVG NRW 
– wie Park-and-ride-Anlagen und Bus-Schiene-Ver-
knüpfung – werden durch den NWL eng begleitet.

Die Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner finden Sie 
im Internet unter:
www.nwl-info.de/Infrastrukturförderung

Reisendenübergang am Bahnhof Havixbeck
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RHEINZINK U.K.
Cedar House · Cedar Lane
Frimley · Camberley
Surrey GU16 7HZ
United Kingdom

Tel.:  +44 1276 686725
Fax:  +44 1276 64480
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